
1583

nur mit Genehmigung der Staatsregierung zu-
lässig. Von männlichen Orden sind zugelassen
Trappisten, Kapuziner usw.

Die lutherische Kirchenverfassung beruht auf
dem Synodalsystem; als Synode fungiert das
Oberkonsistorium Augsburgischer Konfession, wel-
ches sich aus dem Direktorium, den 7 geistlichen
Inspektoren und 14 Abgeordneten der 7 Inspek-
tionen zusammensetzt; die Dauer der Synodal-
periode ist dreijährig. Die oberste verwaltende
Behörde ist das Direktorium Augsburgischer Kon-
fession zu Straßburg, unter welchem 7 Kirchen-
kreise (Inspektionen) mit je einem geistlichen und
zwei weltlichen Inspektoren stehen. — Die refor-
mierte Kirche hat Konsistorialverfassung, besitzt
keine Oberbehörde und untersteht im übrigen der
Ministerialabteilung für den Kultus. Konsistorien
befinden sich in Markirch, Mülhausen, Bischweiler,
Straßburg und Metz. — Für die Israeliten be-
stehen Konsistorien in Straßburg, Colmar und
Metz, ebenfalls ohne gemeinschaftliche Oberleitung.

Das gesamte Unterrichtswesen steht mit
Ausnahme der Universität und der Fachschulen
unter der Leitung und Aufsicht des am 15. Mai
1882 ins Leben gerufenen Oberschulrats, der
sich unter dem Vorsitz des Staatssekretärs aus
1 Direktor, 8 ordentlichen und 15 außerordent-
lichen Mitgliedern zusammensetzt. Das Unter-
richtsgesetz vom 12. Febr. 1873 führte die all-
gemeine Schulpflicht (für Knaben bis zum voll-
endeten 14., für Mädchen bis zum 13. Lebens-
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sind Gemeindeanstalten; jedoch zahlt das Land
die Pensionen an Lehrer und Lehrerinnen. Die
Unterrichtssprache ist deutsch; französisch wird nur
im französischen Sprachgebiet gelehrt. Die öffent-
lichen höheren Schulen, welche sämtlich paritätisch
sind, werden von den Gemeinden eingerichtet und
unterhalten; die Lehrergehälter trägt das Land,
welches dafür das Schulgeld bezieht.

Die altberühmte Straßburger Hochschule, am
1. Mai 1872 als deutsche „Kaiser-Wilhelms-
Universität" neu erstanden (Stiftungsurkunde vom
28. April 1872, Statut vom 24. Febr. 1875),
umfaßt eine katholisch-theologische, evangelisch-
theologische, rechts= und staatswissenschaftliche,
medizinische, philosophische und mathematisch-
naturwissenschaftliche Fakultät. Zum Ersatz für
die während der Belagerung vernichtete reiche
Stadtbibliothek wurde eine neue Landes= und
Universitätsbibliothek geschaffen.
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